
 
 

 
Kanton Zürich 
Staatsarchiv 
 
 
 
 

Zürcher Gesetzessammlung seit 1803 online 
http://www.staatsarchiv.zh.ch/query 

Signatur StAZH OS 50 (S. 510) 

Titel Verfügung über die Abgabeberechtigung von Anliker-
Lehm und Beinwell-Balsam (Aufhebung) 

Ordnungsnummer 812.4 

Datum 21.11.1988 
 
[S. 510] Die Direktion des Gesundheitswesens verfügt: 
I. Die Verfügung über die Abgabeberechtigung von Anliker-Lehm und Beinwell-Balsam 
vom 3. September 1984 wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 
II. Von Heilanpreisungen freie Bestände dieser Präparate dürfen noch bis 
31. März 1989 von allen Geschäften abgegeben werden. 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 21. November 1988 
 
Direktion des Gesundheitswesens 
Wiederkehr 
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